
 
MITTEILUNGSBLATT 156 

Einladung zur ausserordentlichen 
Kirchgemeindeversammlung 

 

 
 
 

16. April 2026 / 19.30 Uhr,  
im Kirchgemeindehaus Paradies  

  



Im Namen der Kirchenpflege lade ich Sie ganz herzlich zu 
einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung am 
Donnerstag, 16. April um 19.30h, ins Kirchgemeindehaus 
Paradies in Binningen ein. Das Haupttraktandum dieser 
Kirchgemeindeversammlung heisst «Zukunft Kirchge-
meinde Binningen-Bottmingen». Wir wollen in den nächs-
ten Monaten gemeinsam ein Bild für das künftige Gemein-
deleben und dazu eine Strategie erarbeiten.  
Wie Sie wissen, geht auch in unserer Kirchgemeinde die 
Mitgliederzahl stetig zurück. Damit verbunden ist, dass der 
Kirchgemeinde weniger Finanzen zur Verfügung steht. Wie 
kann unsere Kirchgemeinde mit weniger Finanzen auch 
künftig ihren Auftrag erfüllen? Was ist Ihnen als als Mitglied 
unserer Kirchgemeinde wichtig, auf was kann verzichtet 
werden? Wir wollen Sie über die Entwicklung informieren 
und mit Ihnen gemeinsam den Prozess «Zukunft KGBB» 
anstossen. Ich freue mich auf eine rege Beteiligung und auf 
einen interessanten Austausch 

 

Urs Tester, Präsident der Kirchenpflege 
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Traktanden 

 
 

1. Besinnung / Einleitung 

2. Antrag: Anpassung §4 der Kirchgemeindeordnung 

3. Antrag: Anpassung §11 der Kirchgemeindeordnung  

4. Zukunft KGBB  

Teil 1: Informationen  

Teil 2: Rückmeldungen 

5. Diverses 
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Traktandum 1 
 
Besinnung / Einleitung 
 
 

Traktandum 2 
 
Antrag: Anpassung §4 der Kirchgemeindeordnung 
 
Anpassung §4 der Kirchgemeindeordnung (offizielle Publikations- 
organe) 
 
§4 der Kirchgemeindeordnung bisher: 
Als offizielle und für die Rechtsfolgen einer amtlichen Mitteilung verbindlich 
gültigen Publikationsorgane gelten: „Binninger Anzeiger“ und „Birsigtalbote“ 
sowie die Webseite der Kirchgemeinde.  
 
Antrag: §4 der Kirchgemeindeordnung neu: 
Als offizielle und für die Rechtsfolgen einer amtlichen Mitteilung  
verbindlich gültigen Publikationsorgane gelten: „Binninger Wochenblatt“ 
und „Birsigtalbote“ sowie die Webseite der Kirchgemeinde.  
 
Begründung: Für die Gemeinde Binningen ist neu das Binninger Wochen-
blatt das Publikationsorgan für amtliche Mitteilungen. Der Binninger Anzei-
ger wird nicht mehr an alle Haushalte verschickt. 
 
 

Traktandum 3 
 
Antrag: Anpassung §11 der Kirchgemeindeordnung 
 
Anpassung der Kirchgemeindeordnung der KGBB vom 24. November 
2024 
 
In der Kirchgemeindeordnung, welche am 24.11.2024 von der KGV verab-
schiedet worden ist, steht: 
 
§ 11 Finanzkompetenzen, Ausgabenzuständigkeit, Sondervorlagen, 
Nachtragskredite (§ 2 Finanzordnung)  
 
In Abweichung zu § 2 Absatz 2 Finanzordnung werden für Ausgaben aus-
serhalb Budget folgende Beträge festgelegt, wobei jährlich ein Gesamtbe-
trag von 5% der Einnahmen des Vorjahres nicht überschritten werden darf:  
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Gewünschte Präzisierung: 
 
 

§ 11 Finanzkompetenzen, Ausgabenzuständigkeit, Sondervorla-
gen, Nachtragskredite (§ 2 Finanzordnung)  

 
 

In Abweichung zu § 2, Absatz 2 der Finanzordnung der evangelisch-
reformierten Kirche des Kantons Basel-Landschaft (FiO vom 24. 
März 2021) werden für Ausgaben ausserhalb des Budgets folgende 
Beträge festgelegt, wobei jährlich ein Gesamtbetrag von 3% der 
Steuer-Einnahmen des Vorjahres nicht überschritten werden darf. 
 

 
 
 
Begründung 
 

- Präzisierung in roter Schrift geschrieben: auf welche Grundlage bezie-
hen sich die Finanzkompetenzen usw.?  

 
- Präzisierung in roter Schrift geschrieben: Ausgaben ausserhalb des 

Budgets dürfen den Gesamtbetrag von 3 % der Steuer-Einnahmen 
des Vorjahres nicht überschreiten,  
 

o die bisherigen 5 % der gesamten Einnahmen sind zu hoch und 
zu willkürlich, weil in den Einnahmen auch ausserordentliche Er-
träge, wie z.B. aus Vermögensverwaltungsmandat, Entnahme 
aus Fonds, usw. enthalten sind. 
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Traktandum 4 
 
Zukunft KGBB 

Teil 1: Informationen 

Ausgangslage 
Unsere Kirchgemeinde hat (Stand Ende 2025) 4346 Mitglieder. Wir sind auf 
zwei politische Gemeinden verteilt und haben mit der St. Margarethenkir-
che, der Kirche Bottmingen und der Kirche Paradies drei Kirchen, in wel-
chen unsere Veranstaltungen stattfinden. Wir haben ein reichhaltiges kirch-
liches Leben mit Angeboten für Kinder, Jugendliche, Familien, für Personen, 
die im Erwerbsleben stehen und solche, die es nicht mehr sind. Ein beson-
derer Schwerpunkt hat bei uns die Musik. Unsere Religionslehrpersonen  
unterrichten an den Primarschulen in Binningen und Bottmingen und der 
Sekundarschule Binningen. Unsere Kirchgemeinde unterstützt zahlreiche 
gemeinnützige Projekte und hilft Menschen in Notlagen. Unserer Kirchge-
meinde geht es finanziell noch gut. Dank «sieben fetten Jahren» hat unsere 
Kirchgemeinde ein Vermögen, dass ihr zur Überbrückung magerer Zeiten 
hilft. 
 
Weniger Mitglieder – weniger Einnahmen 
Wie bei anderen Kirchgemeinden auch, gehen bei uns die Mitgliederzahlen 
zurück. 2012 hatte unsere Kirchgemeinde noch 6318 Mitglieder. In jüngster 
Zeit hat sich der Rückgang der Kirchenmitglieder beschleunigt. Kirchenaus-
tritte machen nur einen Teil dieses Rückgangs aus. Ein wichtiger Grund ist, 
dass viel mehr Mitglieder sterben als durch Taufen neu dazu kommen und 
dies, obwohl die Bevölkerung insgesamt zunimmt. 2012 gehörten über 50% 
der Bevölkerung von Binningen und Bottmingen einer der Landeskirchen 
an. Heute sind es noch rund ein Drittel. Der Mitgliederrückgang hatte auf die 
Einnahmen unserer Kirchgemeinde lange Zeit wenig Einfluss. Die Kirchen-
steuereinnahmen waren tendenziell steigend und erreichten 2018 und 2019 
ein Maximum (siehe Abbildung 1) Seither sind die Steuereinnahmen aber 
deutlich gesunken. Weil die Mitgliederzahl weiter zurückgeht, werden auch 
in Zukunft die Steuereinnahmen weiter sinken. 
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Abbildung 1 
Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen 2012 bis 2025 
 

 
 
 

Massnahmen zur Kostenreduktion 
In den vergangenen Jahren hat unsere Kirchgemeinde eine Reihe von Mas-
snahmen zur Kostenreduktion getroffen. Mit der Pensionierung von Tom 
Myhre haben wir 50% Pfarrstellen reduziert. Wir führen keine eigene Spiel-
gruppe mehr und haben in verschiedenen Bereichen den Sachaufwand re-
duziert. Mit dem Umbau des Pfarrhauses Bottmingen, den Solaranlagen 
und dem Ersatz des Heizungssystems haben wir durch Rückstellungen fi-
nanzierte Investitionen getätigt, welche zu erheblichen Einsparungen an 
Miet- und Energiekosten führen werden.  
 
Die bisher getroffenen Massnahmen reichen nicht aus 
Die bisher getroffenen Massnahmen reichen aber nicht aus, um eine ausge-
glichene Rechnung zu erzielen. Der Finanzplan 2027-2030, welcher die 
Kirchgemeinde an der Kirchgemeindeversammlung im November 2025 zur 
Kenntnis genommen hat (siehe Abbildung 2) zeigt, dass das kirchliche Le-
ben angepasst werden muss.  
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Abbildung 2 Finanzplan 2027-2030 mit Angaben zur Rechnung 2024, Budget 2025 und 2026 
 

 

Obwohl in diesen Finanzplan bereits erhebliche Einsparungen eingeflossen 

sind, sehen Budget und Finanzplan für die Jahr 2026 bis 2030 einen durch-

schnittlichen Ausgabenüberschuss von CHF 150'000.- vor (gelb markiert). 

Weil in diesem Finanzplan ein Teil der Personalkosten durch Rückstellun-

gen gedeckt sind (ausserordentlicher Ertrag, grün markiert), beträgt der 

durchschnittliche Ausgabenüberschuss sogar CHF 350'000.-. Unsere Kirch-

gemeinde lebt finanziell auf zu grossen Fuss. 

Der Finanzplan sieht im Jahr 2030 einen Ausgabenüberschuss von  
CHF 250'000.- vor, obwohl gegenüber dem Budget 2025 CHF 100'000.- we-
niger Sachausgaben, CHF 100'000.- weniger Beiträge an Dritte und 150 

800’000 600’000 400’000 200’000

60’000 72’000 84’000 96’000 96’000

28015 Rückstellung Personal 1’400’000

28012 Rückstellung Umweltprojekte 53'632 48’407

1’534’085 1’149’10528010 Rückstellung Renovationen 3'417'356 

1’200’000 1’000’000

800’000 750’000 670’000 670’000

1’594’746 1’494’094 1’317’510 1’241’424 990’090Vermögen 1’943’054 1’726’760

-216’294 -132’014 -100’652 -176’584 -76’086 -251’334

4’480’143 4’050’000 3’885’000 3’825’000 3’755’000

Total Erfolgsrechnung 547’890

Total Ertrag 4’583’276 5’268’790

450’000 210’000 210’000 210’000

83’100 75’000 70’000 65’000 60’000

49 Ausserordentlicher Ertrag 157’428

47 Kollekten 84’752 75’050

93’291 159’80744 Beiträge, Entgelde 80’359

1’643’850 584’980

85’000 80’000 80’000 75’000

229’500 260’000 260’000 260’000 260’00043 Liegenschaftsertrag 272’987 212’500

65’200 40’100 40’000 30’000 30’000 25’000

451’656 240’000 235’000 230’000 225’000

42 Vermögensertrag 582’488

41 Subventionen, Beteiligungen 198’420 247’899

2’900’000 3’000’000 2’950’000 2’900’00040 Steuern 3’206’841

Ertrag 

-5’485’084 -4’612’157Total Aufwand -4’035’386

2’931’000 2’931’000

-4’150’652 -4’061’584 -3’901’086 -4’006’334

0 0 0 0 -100’00039 Ausserordentlicher Aufwand 0 0

0 0 0 0 0 0

-65’478 -60’000 -58’000 -50’000 -50’000

38 Abschreibungen -5’443

37 Kollekten -79’452 -67’978

-446’154 -406’154 -366’154 -320’000

-140’000 -90’000 -90’000 -90’000 -90’000

36 Eigene Beiträge -476’973

34 Unterhalt Mobilien -84’854 -144’000

-1’763’470 -881’07033 Liegenschaftsaufwand -435’945

-526’159 -470’311

-500’000 -400’000 -400’000 -400’000

-25’500 -10’000 -5’000 -5’000 -5’00032 Zinsaufwand 0 -25’500

-675’956 -741’898 -675’000 -650’000 -600’000 -575’000

-2’287’900 -2’369’498 -2’452’430 -2’389’932 -2’466’334

31 Sachaufwand -572’366

30 Personalaufwand -2’380’353 -2’282’021

Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 

Aufwand 

Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2025 
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Stellenprozente weniger Personal vorgesehen sind. Bei gleichbleibendem 
Personal und gleichen Sachausgaben und Beiträge an Dritten wie 2025 
müssten wir 2030 mit einem wesentlich höheren Ausgabenüberschuss rech-
nen. Ohne Massnahmen wird unser Vermögen rasch aufgezehrt werden. 
 
Ziel des Prozesses «Zukunft Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen» 
Ziel des Prozesses «Zukunft Kirchgemeinde Binningen Bottmingen» ist es, 
gemeinsam mit Ihnen herauszufinden, wie unsere Kirchgemeinde ein wei-
terhin attraktives Gemeindeleben mit deutlich weniger Mitteln pflegen kann 
und ihren kirchlichen Auftrag erfüllt. Erfolgreich werden wir nur dann sein, 
wenn wir mit Ihnen herausfinden, wie die Zukunft unserer Kirchgemeinde 
aussieht. Was ist zentral für den Zusammenhalt und die Attraktivität unserer 
Kirchgemeinde? Auf was können wir künftig verzichten? Mit welchen Mass-
nahem kann allenfalls der Mitgliederschwund gebremst werden? Weil die 
Personalkosten rund 50% der Kosten unserer Kirchgemeinde ausmachen, 
bedeuten weniger Mittel auch weniger Stellenprozente von angestellten Per-
sonen. Bis spätestens 2030 soll wieder eine ausgeglichene Rechnung er-
reicht werden können. 
 
Vorgehen 
An einer ausserordentlichen Kirchenpflegesitzung hat die Kirchenpflege be-
schlossen, den Prozess «Zukunft Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen» zu 
starten. Zur Unterstützung des Prozesses arbeiten wir mit Martin Bihr zu-
sammen. Er ist selbstständiger Organisationsberater, welcher zu diesem 
Themenbereich schon verschiedene Kirchgemeinden beraten hat. Als ehe-
maliger Treuhänder und Pfarrer ist er vertraut mit den Fragen sowohl des 
Gemeindelebens als auch der Ressourcenthematik.  
Der Prozess hat mit dem Entscheid der Kirchenpflege im Januar begonnen. 
In einer ersten Phase ging es darum, Grundlagen zu erarbeiten und das 
Vorgehen zu planen. Im März wurden die Mitarbeitenden über den Prozess 
informiert. An ihrer Retraite im März hat die Kirchenpflege das Vorgehen 
und der angestrebte Zielwert geklärt. Mit dieser ausserordentlichen Kirchge-
meindeversammlung werden die Mitglieder der Kirche informiert und ein 
erstes Mal einbezogen. Dieser Austausch wird an den Kirchgemeindever-
sammlungen und weiteren Anlässen 2026 und 2027 weitergeführt. Im Hin-
blick auf die Planung des Budgets 2028 soll die Kirchgemeindeversamm-
lung im Juni 2027 entscheiden, mit welchen Massnahmen und insbeson-
dere mit welchen Stellenreduktionen das Ziel einer ausgeglichenen Rech-
nung erreicht werden soll. Die Umsetzung erfolgt dann ab 2028. 
 
 

Teil 2: Rückmeldungen 
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Traktandum 5 
 
Diverses 
 
 

 

 

Die nächste ordentliche Kirchgemeindeversammlung findet am Donnerstag, 

4. Juni 2026 um 19.30 Uhr im Saal des Kirchgemeindehauses Paradies 

statt. 


